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Synopse Kündigung wegen Eigenbedarfs 

Artikel 261 Absatz 2 Buchstabe a Obligationenrecht (OR)1 

Geltendes Recht  Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: 
Kündigung wegen Eigenbedarfs) (BBl 2023 2291) 

Der neue Eigentümer kann jedoch: 
a. bei Wohn- und Geschäftsräumen das Mietverhältnis mit der gesetz-
lichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, wenn er 
einen dringenden Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte oder Ver-
schwägerte geltend macht; 

Der neue Eigentümer kann jedoch: 
a. bei Wohn- und Geschäftsräumen das Mietverhältnis mit der gesetz-
lichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, wenn er 
einen bei objektiver Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbe-
darf für sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte geltend macht; 

Artikel 271a Absatz 3 Buchstabe a OR 

Geltendes Recht  Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: 
Kündigung wegen Eigenbedarfs) (BBl 2023 2291) 

Absatz 1 Buchstaben d und e sind nicht anwendbar bei Kündigungen: 
a. wegen dringenden Eigenbedarfs des Vermieters für sich, nahe Ver-
wandte oder Verschwägerte; 

Absatz 1 Buchstaben d und e sind nicht anwendbar bei Kündigungen: 
a. wegen bei objektiver Beurteilung bedeutenden und aktuellen Ei-
genbedarfs des Vermieters für sich, nahe Verwandte oder Verschwä-
gerte; 

Artikel 272 Absatz 2 Buchstabe d OR 

Geltendes Recht  Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: 
Kündigung wegen Eigenbedarfs) (BBl 2023 2291) 

Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde insbeson-
dere: 

d. einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe Ver-
wandte oder Verschwägerte sowie die Dringlichkeit dieses Bedarfs; 

Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde insbeson-
dere: 

d. einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe Ver-
wandte oder Verschwägerte sowie die objektiv zu beurteilende Be-
deutung und Aktualität dieses Bedarfs; 
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